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Überholung bzw. Renovierung Brücke über die Frankfurter Straße in Hellerhof - 
Informationsvorlage zum Beschluss BV10/129/2025 vom 24.06.2025 - 

Amt / Institut: 

Bezirksverwaltungsstelle 10 
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Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität 

Bezirksvertretung 10 02.09.2025 Kenntnisnahme 

 

In ihrer Sitzung am 24.06.2025 fasste die Bezirksvertretung 10 folgenden 
Beschluss: 

 

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen,  

1. mit welchen Maßnahmen die Brücke über die Frankfurter Straße in Hellerhof 

insgesamt einschließlich der Betonseiten zu Straße hin wieder in einen 

ansehnlichen Zustand gebracht werden kann, welche Kosten das verursachen 

würde und ob eine solche Maßnahme im Laufe des Jahres 2026 realisiert 

werden könnte. 

2. Ob ggfls. in Zusammenarbeit mit Düsseldorf Marketing und/oder Visit 

Düsseldorf auf den Außenseiten der Brücke Werbung für die Landeshauptstadt 

Düsseldorf insgesamt und/oder für besondere Veranstaltungen in der Stadt 

gemacht werden könnte. 

 
 

Hierzu teilt das Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau Folgendes mit: 
 

Die von Ihnen angeregte gestalterische Aufwertung der oben genannten 

Fußgängerbrücke wird von der Verwaltung grundsätzlich als eine Maßnahme 

verstanden, die einen erheblichen planerischen Aufwand mit sich bringt. Der 

Korrosionsschutz an den Geländern und Seile weist nur optische Farbunterschiede 

auf, die eine Überarbeitung wie z.B. durch Korrosion nicht erfordern.  

 

Die Brücke ist zudem aktuell in erheblichem Maße von Graffitischmierereien 

betroffen.  

Diese wurde in 2023 aufwendig fachgerecht mit Geldern der BV 10 entfernt. Das 

Entfernen der Graffitis ist jedoch ein Unterfangen ohne längere realistische 

Erfolgsaussicht.   
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Da Graffitis auf unterschiedliche Untergründe und Materialien an der Brücke 

vorhanden sind, ist die Entfernung technisch zudem anspruchsvoll und mit erhöhtem 

Arbeitsaufwand verbunden. Hierdurch entstehen beträchtliche Kosten, die in aktuell 

verfügbaren finanziellen Ressourcen der Verwaltung, nicht enthalten sind. 

 

Vor diesem Hintergrund muss die Verwaltung darauf hinweisen, dass gegenwärtig 

andere infrastrukturelle Aufgaben im Stadtgebiet der LHD prioritär zu behandeln sind 

und bitten daher um Ihr Verständnis.  

 

Eine Aufwertung der Brücke kann daher erst zu einem späteren Zeitpunkt geprüft 

werden, sobald die notwendigen Mittel bereitgestellt und die Prioritätenlage dies 

zulässt. 
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